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1 - Jänner bis August 2026 (13 Gemeinden) 
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VORBERICHT zum Voranschlag 2026
gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung des jährlichen Haushaltspotentials

Erläuterung: Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 
auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der 
entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten. Das Haushaltspotential ermöglicht eine Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse 
und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.
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Entwicklung des jährlichen Nettoergebnisses
(vor Zuweisungen und Entnahmen von Haushaltsrücklagen)

Erläuterung: Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages. Diese ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die 
Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.
Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die Leistungen des Gemeindeverbandes 
(inklusive des Werteverzehrs des Anlage-vermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.
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Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve

Erläuterung:
Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.
blaue Säulenbereiche stellen Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve dar und
rote Säulenbereiche würden für Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserven stehen.

2024: Abfertigungsentnahme 

Begründung: Der Gemeindeverband der Musikschule Oberes Waldviertel bildet seit dem 2017 eine Rücklage für Abfertigungen, Die Entnahme sind in obiger 
Aufstellung nicht enthalten. Die genauen Daten sind deshalb den Rechnungsabschlüssen zu entnehmen.
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Entwicklung der gemäß § 11 Abs. 2 der Verbandssatzung
zur Aufteilung des nicht gedeckten Aufwandes 

auf die verbandsangehörigen Gemeinden heranzuziehenden Unterrichtseinheiten

Erläuterung: Gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung des Gemeindeverbandes der Musikschule Oberes Waldviertel hat die Aufteilung des nicht gedeckten Aufwandes auf 
die verbandsangehörigen Gemeinden im Verhältnis der von den Schülern/-innen der jeweiligen Gemeinden in Anspruch genommenen Unterrichtseinheiten zu 
erfolgen. Bei der Berechnung des Aufteilungsschlüssels bleiben somit Schüler/-innen, deren Hauptwohnsitz nicht im Verbandsgebiet liegt außen vor. 
Berücksichtigt wurden jedoch die gemeindezugehörigen Ergänzungsfächer sowie die allgemeinen Ergänzungsfächer.
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Entwicklung der Landesförderungsbeiträge

Anmerkung VA 2026: in diesem Betrag inkludiert sind die Beiträge des Musikschulverbands Heidenreichstein ab September 2026

Erläuterung: 

Die Förderung des Landes Niederösterreich erfolgt gemäß den Bestimmungen des NÖ Musikschulgesetzes 2000 und stellt - neben den Eltern- und den 
Gemeindebeiträgen - eine der drei Finanzierungssäulen des niederösterreichischen Musikschulwesens dar. Gefördert werden Unterrichtseinheiten von Schüler/-innen 
bis zum vollendeten 24. Lebensjahr, Ergänzungsfächer, der Ankauf von Mangelinstrumenten, Schüler/-innen mit besonderen Leistungen bei Wettbewerben, u. a.
Begründung: 
Da die Landesförderungsbeiträge zur unmittelbaren Abdeckung des Finanzierungsbedarfes des Gemeindeverbandes der Musikschule Oberes Waldviertel beitragen, 
stellt deren Entwicklung eine wichtige wirtschaftliche Kennzahl dar. 
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Entwicklung der Musikschulumlage 
(Gesamtbeträge der 13 Mitgliedsgemeinden, ab September 20 Mitgliedsgemeinden)

Anmerkung VA 2026: in diesem Betrag inkludiert sind die Beiträge des Musikschulverbands Heidenreichstein ab September 2026

Erläuterung:
Wie unter "Entwicklung der Landesförderungsbeiträge" bereits erwähnt, stellen die Gemeinde-beiträge / Musikschulumlagen eine der drei Finanzierungssäulen des 
niederösterreichischen Musikschulwesens dar. Gleichzeitig belasten sie die Haushalte der einzelnen Mitgliedsgemeinden. Die Musikschulumlage errechnet sich 
aus dem gesamten Finanzierungsbedarf des Gemeinde-verbandes abzüglich der Eltern- und Landesförderungsbeiträge.

Begründung: 

Die Entwicklung der Musikschulumlage stellt sowohl für den Gemeindeverband der Musikschule Oberes Waldviertel als auch für dessen Mitgliedsgemeinden eine 
wichtige wirtschaftliche Kennzahl dar. Die endgültigen Beträge werden im Zuge der Rechnungsabschlüsse ermittelt und können eine Reduktion oder Nachzahlung 
der Mitgliedsgemeinden bewirken.
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Entwicklung der Musikschulbeiträge der Eltern

Anmerkung VA 2026: in diesem Betrag inkludiert sind die Beiträge des Musikschulverbands Heidenreichstein ab September 2026

Erläuterung:
Neben der Aufstellung "Entwicklung der Landesförderungsbeiträge" 

beigefügt.

Begründung: 

Die Entwicklung der Musikbeiträge der Eltern stellt sowohl für den Gemeindeverband der Musikschule Oberes Waldviertel als auch für dessen 
Mitgliedsgemeinden eine wichtige wirtschaftliche Kennzahl dar. 
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GEMEINDEVERBAND DER MUSIKSCHULE OBERES WALDVIERTEL

Bezeichnung
Personal-

zulage

(NÖ GBedG 2025) (NÖ GBedG 2025) (GBDO/GVBG) (GBDO/GVBG) (GBDO/GVBG) 

(§ 2 Abs. 3
lit. a-d
GBDO) (GBDO/GVBG) (NÖ GBedG 2025)

Musik- und 
kunstpädagogischer 
Dienst Höherer Dienst Musikschullehrer 108  / 8.1. 7,9 MS 1  / MK3 0 0  / 0
Musik- und 
kunstpädagogischer 
Dienst Gehobener Dienst Musikschullehrer 108  / 8.1. 3,57 MS 2  / MK2 0 0  / 0
Musik- und 
kunstpädagogischer 
Dienst Fachdienst Musikschullehrer 108  / 8.1. 2,24 MS 3/MS 4  / MK1 0 0 / 0
Musik- und 
kunstpädagogischer 
Dienst Gehobener Dienst

Musikschullehrer 
(inkl. Leiter) 99  / 8.1. 1,7 L2a1  / MK2 0 0 / 0

Vertragsbedienstete Gehobener Dienst Verwaltung 71  / 4.4. 0,75 6  / V2 0 0  / 0
 /  /  /
 /  /  /
 /  /  /
 /  /  /
 /  /  /
 /  /  /
 /  /  /
 /  /  /

Bezeichnung des
Dienstzweiges

Dienst-
zweig Nr.

Tätigkeits-
profil

Dienstpostenplan für das Haushaltsjahr 2026 Monate 1-8
Zahl der
Dienst-
posten

Verwendungs-
zweig Verwendung

(NÖ GBedG 2025) (NÖ GBedG 2025)

Funktionsgruppe Hinweis

(§ 6 Abs. 3
Z 1 - 4 NÖ

GBedG 2025)

 /
Verwendungs- bzw.
Entlohnungsgruppe

Zahl der
Funk-
tions-

dienst-
posten

Art des Funktions-
dienstposten

Funktionsdienstposten





GEMEINDEVERBAND DER MUSIKSCHULE OBERES WALDVIERTEL

Bezeichnung
Personal-

zulage

(NÖ GBedG 2025) (NÖ GBedG 2025) (GBDO/GVBG) (GBDO/GVBG) (GBDO/GVBG) 

(§ 2 Abs. 3
lit. a-d
GBDO) (GBDO/GVBG) (NÖ GBedG 2025)

Musik- und 
kunstpädagogischer 
Dienst Höherer Dienst

Musikschullehrer 
(inkl. Leiter) 108  / 8.1. 9,38 MS 1  / MK3 0 0  / 0

Musik- und 
kunstpädagogischer 
Dienst Gehobener Dienst Musikschullehrer 108  / 8.1. 5,26 MS 2  / MK2 0 0  / 0
Musik- und 
kunstpädagogischer 
Dienst Fachdienst Musikschullehrer 108  / 8.1. 3,43 MS 3/MS 4  / MK1 0 0 / 0
Musik- und 
kunstpädagogischer 
Dienst Gehobener Dienst

Musikschullehrer 
(inkl. Leiter) 99  / 8.1. 1,7 L2a1  / MK2 0 0 / 0

Musik- und 
kunstpädagogischer 
Dienst Fachdienst Musikschullehrer 99  / 8.1. 0,96 L2b1  / MK2 0 0 / 0
Vertragsbedienstete Gehobener Dienst Verwaltung 71  / 4.4. 0,75 6  / V2 0 0  / 0
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 /  /  /
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Funktionsgruppe Hinweis

(§ 6 Abs. 3
Z 1 - 4 NÖ

GBedG 2025)

 /
Verwendungs- bzw.
Entlohnungsgruppe

Zahl der
Funk-
tions-

dienst-
posten

Art des Funktions-
dienstposten

Funktionsdienstposten

Bezeichnung des
Dienstzweiges

Dienst-
zweig Nr.

Tätigkeits-
profil

Dienstpostenplan für das Haushaltsjahr 2026 Monate 9-12
Zahl der
Dienst-
posten

Verwendungs-
zweig Verwendung




